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DER BUNDESRAT SCHICKT das neue Berufsbildungsgesetz (BBG) in die 
Vernehmlassung. Im Visier sind Partnerschaft und Zusammenarbeit. 

BBG-REFORM IN KURZE 
-Der Bund soll neu für die gesamte nichtakademische Berufsbil- 

dung zuständig sein. 
-Die Lehre mit Fähigkeitszeugnis soll mindestens drei Jahre dau- 

ern; die Anforderungen sollen entsprechend ausgestaltet wer- 
den. 

-Das neue Gesetz soll auch die Ausbildungsgänge im medizi- 
nisch-sozialen und künstlerischen Bereich regeln. 

- Schaffung eines differenzierten Bildungsangebots: einerseits 
Verbesserung der Ausbildung für High-Tech-Berufe, anderseits 
Schaffung von zweijährigen berufspraktixhen Ausbildungsan- 
geboten. 

- Solidaritätsleistungen fiir Betriebe, die keine Lehrlinge ausbil- 
den und sich nicht freiwillig am Bildungsfonds ihrer Branche be- 
teiligen. 

- Im Hinblick auf das Bildungsverbundsystem soll die Schule ver- 
stärkt auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Lernorte hin- 
arbeiten. Infos: BBT, Bundesamt für Berufsbildung und Techno- 
logie, Effingerstrasse 27,3003 Bern, Tel. 031 322 21 99, Fax 031 
324 96 1 5, E-mail info@bbt.admin.ch, http://www.admin.ch/bbt 

D er Bundesrat hat kurz- 
lich den Entwurf fur I .  ein revidiertes Berufs- 
bildungsgesetz in die 

Vernehmlassung geschickt. Neu 
werden nicht nur die gewerblich- 
industriellen und landwirtschaft- 
lichen Ausbildungsgange voni 
neuen Bundesgesetz erfasst, son- 
dern auch die Lehrgange des me- 
dizinisch-sozialen und kunstleri- 
schen Bereichs. Festgehalten wird 
am dualen System von Schule 
und Beruf. Hingegen sollen die 
Bildungsangebote differenziert 
und die Durchlassigkeit verbes- 
sert werden. Die definitive Vorla- 
ge soll nächstes Jahr dem Parla- 
ment zugeleitet werden und nach 
den Vorstellung des Bundesrates 
2002/3 in Kraft treten. 

Obwohl die schulische und 

betriebliche Berufsausbildung in 
der Schweiz und international ei- 
nen guten Ruf geniesst, drangen 
sich zur Anpassung der Ausbil- 
dung an die wirtschaftlichen Ge- 
gebenheiten Reformen auf. Dazu 
gehören auch Massnahmen ge- 
gen den massiven Ruckgang der 
Ausbildungsplatze in den letzten 
zehn Jahren. 

DIE PARTNERSCHAFT. Die Be- 
rufsbildung wird im neuen Ge- 
setz als c<Verbundaufgabe>, mi- 
schen Bund, Kantonen und der 
WirtschaFt definiert. Damit SOU 
z u m  Ausdruck gebracht werden, 
dass es sich bei der Berufsbildung 
u m  eine gemeinsame Aufgabe 
von drei Partnern mit jeweils spe- 
zifischen Verantwortlichkeiten 
handelt. Deutlicher als im gelten- 

den Gesetz wird auch die Pflicht 
zur Zusammenarbeit erwähnt. 

Der Bund erlasst gemass Ent- 
wurf die gesetzlichen Rahmen- 
Vorschriften fur die Berufsbil- 
dung sowie die Bildungs- und 
Prüfungsreglemente. Er fordert 
und moderiert die Qualitatsauf- 
sicht und beteiligt sich an der Fi- 
nanzierung der Berufsausbil- 
dung. Sache der Kantone bleiben 
wie bisher der Vollzug sowie die 
Führung der Berufsschulen mit 
Prüf- und Aufsichtswesen. Als ei- 
ne Hauptaufgabe der Wirtschaft 

Anpassung 
der Ausbildung an 

die wi rtsc h aft- 
lichen Gegeben- 

heiten 

sowie der Trager der Ausbildung, 
etwa Anbieter der offentlichen 
Hand, sollen die Anpassung der 
Bildungsinhalte und -formen, die 
Fachpruhngen sowie die Quali- 
tätsentwicklung gelten. PMIRa 
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ZIELDES BBC 
Die Gesetzesrevision hat zum 
Ziel, unser duales System der 
Berufsbildung zu starken und 
zukunftsoffen zu gestatten. Die 
Berufsbildung ist d e r  Bildungs- 
weg, den zwei Drittel der Ju- 
gendlichen nach der obligato- 
rischen Schule einschlagen. 
Nach dem Ausbau der Berufs- 
bildung auf der Tertiäntt.de 
(Fachhochschule mit der Be- 
rufsmaturität als Zubringer) soll 
nun die Reform der berufiichen 
Grundbildung und ihrer übri- 
gen weiterführenden Stufe er- 
folgen. BBT 

ARGUS der Piesse AG Streulistr 19 CH-8030 Zurich 2/2 
Tel 004 1.1-388 82 O0 Fax O04 1 - 1  -388 82 O 1  Lieferung / livraison 30;'3 3 

Ausschniw / coupure 

http://Terti�ntt.de

